
Jugendordnung der Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern vom 29.06.2025

§ 4 Finanzierung

Die Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern erhält nach Vorlage ihres Haushaltsvoranschlages einen

jährlich erneut zu vereinbarenden Betrag vom Landesschachverband Mecklenburg-Vorpommern, der

dem Vorhaben der Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern und den Möglichkeiten des Landes-

schachverbandes Mecklenburg-Vorpommern angemessen ist.

§ 5 Rechte der Mitglieder

§ 5.1 Die Mitglieder haben das Recht, an den Veranstaltungen der Schachjugend Mecklenburg-

Vorpommern teilzunehmen.

§ 5.2 Die Mitglieder haben das Recht auf Wahrung ihrer berechtigten Interessen durch die Schachju-

gend Mecklenburg-Vorpommern.

§ 6 Pflichten der Mitglieder

§ 6.1 Die Mitglieder dürfen nicht gegen die Grundsätze der Jugendordnung verstoßen und sind auch

entsprechend § 2, Absatz 1 dieser Jugendordnung der Satzung des Landesschachverbandes

Mecklenburg-Vorpommern verpflichtet.

§ 6.2 Die Mitglieder haben den Vorstand der Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern und die durch

den Vorstand berufenen Mitglieder bei der Durchführung seiner bzw. ihrer Tätigkeiten zu unter-

stützen.

§ 6.3 Mitglieder gemäß § 3, Absatz 2 sind verpflichtet, dem Vorstand aktuelle Kontaktdaten (E-Mail,

Anschrift) mitzuteilen.

§ 7 Führungsgremien

Führungsgremien der Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern sind:

1. die Jugendversammlung und 2. der Vorstand.

§ 8 Jugendversammlung

§ 8.1 Aufgaben:

a) Die Jugendversammlung ist das oberste Organ der SJ-MV.

b) Die Jugendversammlung ist zuständig für:

• die Entgegennahme des Berichtes des Vorstandes und der Kassenprüfer

• die Entlastung des Vorstandes

• die Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer

• die Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit des Vorstandes

• die Beschlussfassung über vorliegende Anträge

• die Beschlussfassung zur Verwendung der ihr zur Verfügung stehenden Mittel

•
:::
die

::::::::::::::::::
Beschlussfassung

:::
ob

::::
ein

::::::::::::::
gemeinsames

:::::::::::::::
Schiedsgericht

:::
mit

:::::
dem

:::::
LSV

::::
M-V

::::::::
gebildet

:::::::
werden

::::
soll

:
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§ 12 Regelungen

§ 12.1 Die Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern regelt ihre Angelegenheiten je nach Möglichkeiten

selbst.

§ 12.2 Die Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern gibt sich zur Regelung ihres Spielbetriebes eine

Turnierordnung.

§ 12.3 Die Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern gibt sich zur Regelung ihrer Finanzbewegungen

eine Finanzordnung.

§ 12.4 Die Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern gibt sich zur Regelung von Rechtsfragen eine

Verfahrensordnung.

§ 13 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 14 Kassenprüfung

Die Kassenprüfung wird durch zwei Kassenprüfer der Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern vor-

genommen. Sie sind verpflichtet, rechtzeitig vor der Jugendversammlung die Kasse und Buchführung

der SJ-MV auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prüfen und der Jugendversammlung

Bericht zu erstatten. Sie werden alternierend für zwei Jahre gewählt. Ein Kassenprüfer in den geraden,

der zweite in den ungeraden Jahren.

§ 15 Schiedsgericht

§ 15.1
::::::::
Werden

:::
die

::::::::::
Aufgaben

::::
des

:::::::::::::::::
Schiedsgerichtes

:::
der

:::::::::::::::
Schachjugend

::::
M-V

:::::::::
aufgrund

:::::
einer

:::::::::::::
vertraglichen

:::::::::
Regelung

::::::
durch

:::::
das

:::::::::::::::
Schiedsgericht

::::
des

::::::::::::::::::::::
Landesschachverband

:::::
M-V

:::::::::::::::::
wahrgenommen,

:::
tritt

::
§
:::
26

:::
der

:::::::::
Satzung

::::
des

::::::::::::::::::::::::
Landesschachverbandes

:::::
M-V

::::::::
anstelle

:::
der

:::::::
Punkte

::
§
:::::::
15.2–§

:::::
15.5

:::
der

::::::::::::::::
Jugendordnung

:::
der

:::::::::::::::
Schachjugend

::::
M-V

:

§ 15.2 Das Schiedsgericht besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern und zwei Nachrückern,

die alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren von der Jugendversammlung gewählt werden und

nicht dem Vorstand der SJ-MV angehören dürfen.

§ 15.3 Wiederwahlen der Mitglieder des Schiedsgerichtes der SJ-MV sind zulässig.

§ 15.4 Das Schiedsgericht ist arbeitsfähig, wenn der Vorsitzende und zwei Beisitzer tätig sind.

§ 15.5 Scheidet der Vorsitzende aus, rückt einer der Beisitzer nach. Fällt ein Beisitzer aus, rückt ein

stellvertretender Beisitzer nach Maßgabe der bei der Wahl erhaltenen Stimmen nach.

§ 15.6 Entscheidungen zu Fragen, die den Spielbetrieb der SJ-MV betreffen, sind endgültig.

§ 15.7 Näheres regelt die Verfahrensordnung der SJ-MV.

§ 16 Gerichtsstand und Sitz

Gerichtsstand und Sitz der Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern entsprechen denen des Landes-

schachverbandes Mecklenburg-Vorpommern und sind in dessen Satzung verankert.
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